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I: Grundsätzliche „Wesensverwandtschaft“ 
zwischen Steuer- und Sozialrecht



II: Ausgewählte einzelne Einkommensbegriffe



   
    

 

II: Ausgewählte einzelne Einkommensbegriffe
1. Einordnung des „Sozialrechts“

 Formeller Sozialrechtsbegriff

 Wortlaut: § 68 SGB I: 
Bis zu ihrer Einordnung in dieses Gesetzbuch gelten die nachfolgenden Gesetze mit 
den zu ihrer Ergänzung und Änderung erlassenen Gesetzen als dessen besondere 
Teile:

1. das Bundesausbildungsförderungsgesetz
…
7. das Bundesversorgungsgesetz
10. das Wohngeldgesetz
15. der Erste und Zweite Abschnitt des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes
…
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II: Ausgewählte einzelne Einkommensbegriffe
2. Kategorisierung des Sozialrechts
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1) Vorsorgesysteme 2) Entschädigungssysteme 3) Soziale Hilfe und Förderung

Ausgleich von Schäden, die 
nicht im Wege der Vorsorge 
abgesichert werden können 
und deren Verursachung im 
Verantwortungsbereich der 
Allgemeinheit dienen

konkret definierter 
Personenkreis wird gegen 
allgemeine soziale Risiken 
abgesichert (Krankheit, 
Unfall, Alter etc.)

Ausgleich besonderer 
Leistungsschwächen 
gerichtet bzw. auf 
Absicherung des 
Existenzminimums

nicht primär auf Ausgleich 
oder Vermeidung einer 
defizitären Lage gerichtet, 
sondern zur Förderung oder 
Aufrechterhaltung eines 
erwünschten sozialen 
Zustandes; Sicherstellung 
von Chancengleichheit und 
sozialer Entfaltung

Sozialversicherungen, 
gemeinsame Vorschriften im 
SGB IV

Soldatenversorgung, Gesetz 
über die Entschädigung für 
Opfer von Gewalttaten

Wohngeld, Sozialhilfe, 
Grundsicherung für 
Arbeitsuchende

BaföG, BEEG

a) Soziale Hilfe b) Soziale Förderung



3. Die Einkommensbegriffe der Sozialhilfe 

und des BaföG



   
    

 

II: Die Einkommensbegriffe der Sozialhilfe und des BaföG

1. Zu berücksichtigende Wertzuflüsse

2. Ausnahmen der zu berücksichtigenden Wertzuflüsse

3. Abzüge („Einkommensbereinigungen“)
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a) Der Einkommensbegriff der Sozialhilfe 
(Nachranggrundsatz)

§ 9 SGB II Hilfebedürftigkeit

(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden 

Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von 

Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.

§ 2 SGB XII Nachrang der Sozialhilfe

(1) Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines 

Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder 

von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.
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§ 82 Begriff des Einkommens

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. 
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aa) Zu berücksichtigende Wertzuflüsse



   
    

 

Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch:

§ 1 Einkommen

Bei der Berechnung der Einkünfte in Geld oder Geldeswert, die nach § 82 Abs. 1 des Zwölften Buches

Sozialgesetzbuch zum Einkommen gehören, sind alle Einnahmen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft und

Rechtsnatur sowie ohne Rücksicht darauf, ob sie zu den Einkunftsarten im Sinne des Einkommensteuergesetzes

gehören und ob sie der Steuerpflicht unterliegen, zugrunde zu legen.
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§ 82 Begriff des Einkommens

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. Nicht zum Einkommen gehören

1.[…] 

9.[…]

2) 1Von dem Einkommen sind abzusetzen

1. […]

[…]

4.die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben.
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§ 82 Begriff des Einkommens

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. Nicht 
zum Einkommen gehören

1.Leistungen nach diesem Buch,

2. die Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den 
Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen,

3. Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden 
an Leben sowie an Körper oder Gesundheit bis zur Höhe der vergleichbaren 
Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz,

4. Aufwandsentschädigungen nach § 1835a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
kalenderjährlich bis zu dem in § 3 Nummer 26 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes genannten Betrag,

5. Mutterschaftsgeld nach § 19 des Mutterschutzgesetzes,

6.Einnahmen von Schülerinnen und Schülern allgemein- oder berufsbildender 
Schulen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, aus 
Erwerbstätigkeiten, die in den Schulferien ausgeübt werden; dies gilt nicht für 
Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Ausbildungsvergütung 

haben,

7.ein Betrag von insgesamt 520 Euro monatlich bei Leistungsberechtigten, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und die

a) eine nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz dem Grunde nach 
förderungsfähige Ausbildung durchführen,

b) eine nach § 57 Absatz 1 des Dritten Buches dem Grunde nach 
förderungsfähige Ausbildung, eine nach § 51 des Dritten Buches dem Grunde 
nach förderungsfähige berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme oder eine 
nach § 54a des Dritten Buches geförderte Einstiegsqualifizierung durchführen 
oder

c) als Schülerinnen und Schüler allgemein- oder berufsbildender Schulen 
während der Schulzeit erwerbstätig sind,

8. Aufwandsentschädigungen oder Einnahmen aus nebenberuflichen 
Tätigkeiten, die nach § 3 Nummer 12, Nummer 26 oder Nummer 26a des 
Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, soweit diese einen Betrag in Höhe 
von 3 000 Euro kalenderjährlich nicht überschreiten und

9. Erbschaften.

[…]
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Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch:

§ 10 Verlustausgleich

Ein Verlustausgleich zwischen einzelnen Einkunftsarten ist nicht vorzunehmen. In Härtefällen kann jedoch die

gesamtwirtschaftliche Lage des Beziehers des Einkommens berücksichtigt werden.
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§ 82 Begriff des Einkommens

(2) 1Von dem Einkommen sind abzusetzen

1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der 
Beiträge zur Arbeitsförderung,

3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder 
ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich 
vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind, 
sowie geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des 
Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag 
nach § 86 des Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten, 
und

4.die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen 
notwendigen Ausgaben.

2Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit 
Bezüge oder Einnahmen, die als Taschengeld nach § 2 Nummer 

4 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes oder nach § 2 Absatz 1 
Nummer 4 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes gezahlt werden, 
ist abweichend von Satz 1 Nummer 2 bis 4 und den Absätzen 3 
und 6 ein Betrag von bis zu 250 Euro monatlich nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen. 3Soweit ein Betrag nach Satz 2 
in Anspruch genommen wird, gelten die Beträge nach Absatz 3 
Satz 1 zweiter Halbsatz und nach Absatz 6 Satz 1 zweiter 
Halbsatz insoweit als ausgeschöpft.
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Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches

Sozialgesetzbuch

§ 3 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

[…]

(4) Zu den mit der Erzielung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit verbundenen 
Ausgaben im Sinne des §

82 Abs. 2 Nr. 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gehören vor allem

1.   notwendige Aufwendungen für Arbeitsmittel,

2.   notwendige Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte,

3.   notwendige Beiträge für Berufsverbände,

4.   notwendige Mehraufwendungen infolge Führung eines doppelten Haushalts nach 
näherer Bestimmung des Absatzes 7.

Ausgaben im Sinne des Satzes 1 sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie von 
dem Bezieher des Einkommens selbst getragen werden.

(5) […]

(6) Wird für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Absatz 4 Nr. 2) ein 
eigenes Kraftfahrzeug benutzt, gilt folgendes:

1.  Wäre bei Nichtvorhandensein eines Kraftfahrzeuges die Benutzung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels notwendig, so ist ein Betrag in Höhe der Kosten der 
tariflich günstigsten Zeitkarte abzusetzen.

2.   Ist ein öffentliches Verkehrsmittel nicht vorhanden oder dessen Benutzung im 
Einzelfall nicht zumutbar und deshalb die Benutzung eines Kraftfahrzeuges notwendig, 
so sind folgende monatliche Pauschbeträge abzusetzen:

a)   bei Benutzung eines Kraftwagens 5,20 Euro,

b)   bei Benutzung eines Kleinstkraftwagens (drei- oder vierrädriges Kraftfahrzeug, 
dessen Motor einen Hubraum von nicht mehr als 500 ccm hat) 3,70 Euro,

c)   bei Benutzung eines Motorrades oder eines Motorrollers 2,30 Euro,

d)   bei Benutzung eines Fahrrades mit Motor 1,30 Euro

für jeden vollen Kilometer, den die Wohnung von der Arbeitsstätte entfernt liegt, jedoch 
für nicht mehr als 40 Kilometer

[…]
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022)

§ 27 Leistungsberechtigte

(1) Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 
Mitteln bestreiten können.

(2) Eigene Mittel sind insbesondere das eigene Einkommen und Vermögen. Bei nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern sind das 
Einkommen und Vermögen beider Ehegatten oder Lebenspartner gemeinsam zu berücksichtigen. Gehören minderjährige unverheiratete Kinder dem 
Haushalt ihrer Eltern oder eines Elternteils an und können sie den notwendigen Lebensunterhalt aus ihrem Einkommen und Vermögen nicht bestreiten, 
sind vorbehaltlich des § 39 Satz 3 Nummer 1 auch das Einkommen und das Vermögen der Eltern oder des Elternteils gemeinsam zu berücksichtigen.

(3) Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, jedoch einzelne im Haushalt erforderliche Tätigkeiten nicht 
verrichten können, erhalten auf Antrag einen angemessenen Zuschuss, wenn ihnen die Aufbringung der für die geleistete Hilfe und Unterstützung 
notwendigen Kosten nicht in voller Höhe zumutbar ist. Als angemessen gelten Aufwendungen, die üblicherweise als Anerkennung für unentgeltlich 
geleistete Hilfen und Unterstützungen oder zur Abgeltung des entsprechenden Aufwandes geleistet werden. Den Zuschuss erhält nicht, wer einen 
entsprechenden Anspruch auf Assistenzleistungen nach § 78 des Neunten Buches hat.
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Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) - Allgemeiner Teil - (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015)

§ 3 Bildungs- und Arbeitsförderung

(1) Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspricht, hat ein Recht auf individuelle Förderung 
seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.

(2) Wer am Arbeitsleben teilnimmt oder teilnehmen will, hat ein Recht auf

1. Beratung bei der Wahl des Bildungswegs und des Berufs,

2. individuelle Förderung seiner beruflichen Weiterbildung,

3. Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines angemessenen Arbeitsplatzes und

4. wirtschaftliche Sicherung bei Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers.

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)

§ 1 Grundsatz

Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein 
Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
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§ 21 Einkommensbegriff

(1) 1Als Einkommen gilt – vorbehaltlich des Satzes 3, 
der Absätze 2a, 3 und 4 – die Summe der positiven 
Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes. 2Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten 
oder Lebenspartners ist nicht zulässig. 3Abgezogen 
werden können:

1. der Altersentlastungsbetrag (§ 24a des 
Einkommensteuergesetzes),

2. (weggefallen)

3. die für den Berechnungszeitraum zu leistende 
Einkommensteuer, Kirchensteuer und 
Gewerbesteuer,

4. die für den Berechnungszeitraum zu leistenden 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und zur 
Bundesagentur für Arbeit sowie die geleisteten 
freiwilligen Aufwendungen zur Sozialversicherung 
und für eine private Kranken-, Pflege-, Unfall- oder 
Lebensversicherung in angemessenem Umfang und

5. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des 

Einkommensteuergesetzes, soweit sie den 
Mindesteigenbeitrag nach § 86 des 
Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten.

Leibrenten, einschließlich Unfallrenten, und 
Versorgungsrenten gelten in vollem Umfang als 
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.

(2) […]

(2a) Als Einkommen gelten auch nur ausländischem 
Steuerrecht unterliegende Einkünfte eines 
Einkommensbeziehers, der seinen ständigen 
Wohnsitz im Ausland hat. Von dem Bruttobetrag sind 
in entsprechender Anwendung des 
Einkommensteuergesetzes Beträge entsprechend 
der jeweiligen Einkunftsart, gegebenenfalls 
mindestens Beträge in Höhe der Pauschbeträge für 
Werbungskosten nach § 9a des 
Einkommensteuergesetzes, abzuziehen. Die so 
ermittelte Summe der positiven Einkünfte vermindert 
sich um die gezahlten Steuern und den nach Absatz 
2 entsprechend zu bestimmenden Pauschbetrag für 
die soziale Sicherung

(3) Als Einkommen gelten ferner in Höhe der 
tatsächlich geleisteten Beträge

1.

Waisenrenten und Waisengelder, die der 
Antragsteller bezieht,

2. Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen, 
die nicht nach diesem Gesetz gewährt werden; wenn 
sie begabungs- und leistungsabhängig nach von 
dem Geber allgemeingültig erlassenen Richtlinien 
ohne weitere Konkretisierung des 
Verwendungszwecks vergeben werden, gilt dies 
jedoch nur, soweit sie im Berechnungszeitraum 
einen Gesamtbetrag übersteigen, der einem 
Monatsdurchschnitt von 300 Euro entspricht; Absatz 
4 Nummer 4 bleibt unberührt;

3. (weggefallen)

4. sonstige Einnahmen, die zur Deckung des 
Lebensbedarfs bestimmt sind, mit Ausnahme der 
Unterhaltsleistungen der Eltern des Auszubildenden 
und seines Ehegatten oder Lebenspartners, soweit 
sie das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung in einer Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates bezeichnet hat.

(4) Nicht als Einkommen gelten […]
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VO zur Bezeichnung der als Einkommen geltenden sonstigen Einnahmen 
nach § 21 Abs. 3 Nr. 4 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

(BAföG-EinkommensV)

§ 1 Leistungen der sozialen Sicherung

Als Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs bestimmt sind, gelten 
folgende Leistungen der sozialen Sicherung:

1. nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch […]

[…]

12. Übergangsleistungen nach § 3 der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) 
vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623).

§ 2 Weitere Einnahmen

Als Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs bestimmt sind, gelten 
auch folgende Leistungen:

1. nach dem Wehrsoldgesetz

[…]

7. Leistungen nach § 9 Abs. 1 des Anspruchs- und 
Anwartschaftsüberführungsgesetzes

§ 3 Einnahmen bei Auslandstätigkeit

Als Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs bestimmt sind, gelten 

ferner […]
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§ 21 Einkommensbegriff

(1) 1Als Einkommen gilt – vorbehaltlich des Satzes 3, 
der Absätze 2a, 3 und 4 – die Summe der positiven 
Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes. 2Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten 
oder Lebenspartners ist nicht zulässig. 3Abgezogen 
werden können:

1. der Altersentlastungsbetrag (§ 24a des 
Einkommensteuergesetzes),

2. (weggefallen)

3. die für den Berechnungszeitraum zu leistende 
Einkommensteuer, Kirchensteuer und 
Gewerbesteuer,

4. die für den Berechnungszeitraum zu leistenden 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und zur 
Bundesagentur für Arbeit sowie die geleisteten 
freiwilligen Aufwendungen zur Sozialversicherung 
und für eine private Kranken-, Pflege-, Unfall- oder 
Lebensversicherung in angemessenem Umfang und

5. geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des 

Einkommensteuergesetzes, soweit sie den 
Mindesteigenbeitrag nach § 86 des 
Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten.

Leibrenten, einschließlich Unfallrenten, und 
Versorgungsrenten gelten in vollem Umfang als 
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.

(2) […]

(2a) Als Einkommen gelten auch nur ausländischem 
Steuerrecht unterliegende Einkünfte eines 
Einkommensbeziehers, der seinen ständigen 
Wohnsitz im Ausland hat. Von dem Bruttobetrag sind 
in entsprechender Anwendung des 
Einkommensteuergesetzes Beträge entsprechend 
der jeweiligen Einkunftsart, gegebenenfalls 
mindestens Beträge in Höhe der Pauschbeträge für 
Werbungskosten nach § 9a des 
Einkommensteuergesetzes, abzuziehen. Die so 
ermittelte Summe der positiven Einkünfte vermindert 
sich um die gezahlten Steuern und den nach Absatz 
2 entsprechend zu bestimmenden Pauschbetrag für 
die soziale Sicherung

(3) Als Einkommen gelten ferner in Höhe der 
tatsächlich geleisteten Beträge

1.

Waisenrenten und Waisengelder, die der 
Antragsteller bezieht,

2. Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen, 
die nicht nach diesem Gesetz gewährt werden; wenn 
sie begabungs- und leistungsabhängig nach von 
dem Geber allgemeingültig erlassenen Richtlinien 
ohne weitere Konkretisierung des 
Verwendungszwecks vergeben werden, gilt dies 
jedoch nur, soweit sie im Berechnungszeitraum 
einen Gesamtbetrag übersteigen, der einem 
Monatsdurchschnitt von 300 Euro entspricht; Absatz 
4 Nummer 4 bleibt unberührt;

3. (weggefallen)

4. sonstige Einnahmen, die zur Deckung des 
Lebensbedarfs bestimmt sind, mit Ausnahme der 
Unterhaltsleistungen der Eltern des Auszubildenden 
und seines Ehegatten oder Lebenspartners, soweit 
sie das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung in einer Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates bezeichnet hat.

(4) Nicht als Einkommen gelten […]
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Wirkung des Nachranggrundsatzes

System der Anknüpfung an bestehende 
Einkommensdefinitionen

Grad der Anknüpfung an das EStG

Soziale Hilfe

SGB XII (konstitutiver 
Einkommensbegriff)

„Universalitätsprinzip“

Soziale Förderung

BaföG
(modifizierende 

Anknüpfung an EStG)
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Wirkung des Nachranggrundsatzes

System der Anknüpfung an bestehende 
Einkommensdefinitionen

Grad der Anknüpfung an das EStG

Soziale Hilfe

SGB XII (konstitutiver 
Einkommensbegriff)

„Universalitätsprinzip“

Soziale Förderung

BaföG
(modifizierende 

Anknüpfung an EStG)

Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen a.F. 

(Einkommensbegriff des SGB XII) 

SGB IX n.F. – Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen 

(Vollanknüpfung an das EStG)

Entwurf des BEEG 
(Einkommensbegriff des SGB II  bzw. 

SGB XII)
Entwurf des BEEG 

(modifizierende Anknüpfung 
an das EStG)



III: Vorgaben zur Abstimmung zwischen 

Steuer- und Sozialrecht



   
    

 

III: Vorgaben zur Abstimmung zwischen Steuer- und Sozialrecht 
in reaktiver Hinsicht

Binnensystem 
Steuerrecht

Folgerichtigkeit
Widerspruchsfreiheit

Sozialrecht

Folgerichtigkeit
Widerspruchsfreiheit

in proaktiver Hinsicht
• „Mehr“ als nur Widerspruchsfreiheit
• „Echtes“ abstimmen bzw. 

Systematisierung des staatlichen 
Transfersystems

• Vergleich mit Bemühungen um 
Steuervereinfachungen

Ausgangsüberlegung:
• Abstimmung nur politische 

Idealvorstellung oder Postulat des 
Rechts?

Mögliche Ansätze (Auswahl):
• „Einheit der Rechtsordnung“
• Reziprozität zwischen Norm und Vollzug
• Grundrechte des 

Einzelnen/Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

• [„Optimierungsgebot?“]

1

2
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§ 17 Abs. 1 S. 2 SGB IV als Beispiel für das 
„Optimierungsgebot“
Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - (Artikel I des Gesetzes vom 

23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845)

§ 17 Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Wahrung der Belange der Sozialversicherung und der Arbeitsförderung, zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung oder zur 
Vereinfachung des Beitragseinzugs zu bestimmen,

1. dass einmalige Einnahmen oder laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen oder 
Gehältern gewährt werden, und steuerfreie Einnahmen ganz oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt gelten,

2. dass Beiträge an Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen oder Pensionsfonds ganz oder teilweise nicht als 
Arbeitsentgelt gelten,

3. wie das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und das Gesamteinkommen zu ermitteln und zeitlich zuzurechnen sind,

4. den Wert der Sachbezüge nach dem tatsächlichen Verkehrswert im Voraus für jedes Kalenderjahr.

Dabei ist eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit den Regelungen des Steuerrechts sicherzustellen.
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Vielen Dank



c) Die Einkommensbegriffe des BEEG und 

des SGB IX
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Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen – (Artikel 1 des Gesetzes v. 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) (Neuntes Buch 

Sozialgesetzbuch - SGB IX)

§ 135 Begriff des Einkommens

(1) Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 ist die Summe der Einkünfte des 
Vorvorjahres nach § 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes sowie bei Renteneinkünften die 
Bruttorente des Vorvorjahres.

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung eine erhebliche Abweichung zu den Einkünften des 
Vorvorjahres besteht, sind die voraussichtlichen Jahreseinkünfte des laufenden Jahres im Sinne des 
Absatzes 1 zu ermitteln und zugrunde zu legen.
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Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

§ 2 Höhe des Elterngeldes

(1) Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes gewährt. Es wird 
bis zu einem Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich für volle Lebensmonate gezahlt, in denen die berechtigte Person kein 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. Das Einkommen aus Erwerbstätigkeit errechnet sich nach Maßgabe der §§ 2c bis 2f aus 
der um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben verminderten Summe der positiven Einkünfte aus

1. nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einkommensteuergesetzes sowie

2. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Einkommensteuergesetzes,

die im Inland zu versteuern sind und die die berechtigte Person durchschnittlich monatlich im Bemessungszeitraum nach § 2b 
oder in Lebensmonaten der Bezugszeit nach § 2 Absatz 3 hat.

[…]


	Der Einkommensbegriff im Steuer- und Sozialrecht
	Agenda
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	II: Ausgewählte einzelne Einkommensbegriffe
	II: Ausgewählte einzelne Einkommensbegriffe
	Foliennummer 7
	II: Die Einkommensbegriffe der Sozialhilfe und des BaföG
	Foliennummer 9
	a) Der Einkommensbegriff der Sozialhilfe (Nachranggrundsatz)�
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	III: Vorgaben zur Abstimmung zwischen Steuer- und Sozialrecht 
	§ 17 Abs. 1 S. 2 SGB IV als Beispiel für das „Optimierungsgebot“
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33

